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Satzung des Marktes Wertach fÃ¼r die Erhebung einer Hundesteuer ...

Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-. Unfallhilfe, des Technischen Hilfswerks ... 
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Satzung des Marktes Wertach für die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) Hundesteuersatzung



Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Wertach folgende Satzung: Vom 28.11.2006 §1 Steuertatbestand Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr. §2 Steuerfreiheit Steuerfrei ist das Halten von 1. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der JohanniterUnfallhilfe, des Technischen Hilfswerks oder des Bundesluftschutzverbandes, die ausschließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen, 3. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind, 4. Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig sind, 5. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 6. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen, 7. Hunden in Tierhandlungen. §3 Steuerschuldner (Haftung) (1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. (2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. (3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. §4 Wegfall der Steuerpflicht (Anrechnung) (1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in weniger als drei aufeinander folgenden Kalendermonaten erfüllt werden. (2) Tritt an die Stelle eines verendeten oder getöteten Hundes, für den die Steuerpflicht besteht, bei demselben Halter ein anderer Hund, so entsteht für das laufende Steuerjahr keine neue Steuerpflicht. (3) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder für einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist. Mehrbeträge werden nicht erstattet. §5



Steuermaßstab und Steuersatz



Die Steuer beträgt a) Für Hunde, die der “Verordnung über Hund mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit” vom 10. Juli 1992 unterliegen 510,- Euro b) Für alle anderen Hunde beim ersten Hund 50,- Euro c) Für den zweiten Hund 100,- Euro d) für den dritten Hund und jeden weiteren Hund, sofern diese nicht unter a) fallen 150,- Euro Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde. §6 Steuerermäßigungen (1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 1. Hunde, die in Einöden und Weilern (Abs. 2) gehalten werden. 2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheins ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- und Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist; dem Hundehalter obliegt der Nachweis, daß der Hund jagdlich geführt wird.



(2) Als Einöde (Abs. 1 Nr. 1) gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. Als Weiler (Abs. 1 Nr. 1) gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwesen, die zusammen nicht mehr als 30 Einwohner zählen und deren Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. §7 Züchtersteuer (1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 2 Nr. 7 bleibt unberührt. (2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5. § 5 Satz 3 gilt entsprechend. §8 Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung (Steuervergünstigung) (1) Maßgebend für die Steuervergünstigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Jahres. Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Jahres, so ist dieser Zeitpunkt entscheidend. (2) In den Fällen des § 6 kann jeder Ermäßigungsgrund nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. §9 Entstehung der Steuerpflicht Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres oder während des Jahres an dem Tag, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. § 10 Fälligkeit der Steuer Die Steuerschuld wird einen Monat nach Zustellung des Abgabenbescheids fällig. § 11 Anzeigepflichten (1) Wer einen über vier Monate alten, der Gemeinde noch nicht gemeldeten Hund hält, muss ihn unverzüglich der Gemeinde melden. Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde ein Hundezeichen aus. (2) Der steuerpflichtige Hundehalter § 3 soll den Hund unverzüglich bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhanden gekommen oder eingegangen ist, oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. (3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg oder ändern sie sich, so ist das der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen. § 12 In-Kraft-Treten Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 25.11.1980 außer Kraft.



Wertach, 28.11.2006



Hengge Erster Bürgermeister
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer ... 

SteuerermÃ¤ÃŸigung nur ein, wenn sie die BrauchbarkeitsprÃ¼fung nach Â§ 21 der. Verordnung zur AusfÃ¼hrung des Bayer. Jagdgesetzes vom 1. MÃ¤rz 1983 (GVBI.
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Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ... - Wertach 

851) vom Finanzamt auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.1964 ... (1) Der Inhaber einer Zweitwohnung ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Zur.
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Satzung des Marktes Oberstdorf über die Erhebung einer ... 

(3) Wurde eine Jahresrohmiete vom Finanzamt nicht festgestellt. (Absatz 2), so wird ein ... (3) Die Steuererklärung ist vom Steuerschuldner eigenhändig zu.










 


[image: alt]





Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung einer ... 

29.10.2004 - Als Wohnung gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die nicht ... In Â§ 4 wird folgender Absatz 4 neu eingefÃ¼gt:.
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Satzung fÃ¼r die Erhebung der Hundesteuer Satzung Hundesteuer 

Hunden, die fÃ¼r Blinde, Taube, SchwerhÃ¶rige oder vÃ¶llig Hilflose unentbehrlich sind,. Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig sind,. Hunden, die ...
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von Hundesteuer 

beschlossen: Â§ 1. Steuergegenstand. (1) Die Stadt Isny im AllgÃ¤u erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung. (2) Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden ...
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Satzung Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer 

12.11.2018 - Aufgrund des Art. 22 Abs. 2 und Art. 24 Abs. 3. der Bayerischen .... tritt die Satzung Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer vom 29.11.2007 auÃŸer.
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung 

18.06.2018 - dstÃ¼cks oder der Wohnung oder des Hausverwalters nach Sg 20 ff. des. Wohnungseigentumsgesetzes â€“ ergeben sich aus Â§ 93 der ...
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Stadt Iphofen Satzung fÃ¼r die Erhebung der Hundesteuer Inkrafttreten ... 

5. Hunden, die aus GrÃ¼nden des Tierschutzes vorÃ¼bergehend in Tierasylen oder .... tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Iphofen, 19. Juni 2006.
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Gestaltungssatzung des Marktes Wertach 

Die Dachneigung der Stadel darf maximal 28Â° betragen. 2. Die DachÃ¼berstÃ¤nde dÃ¼rfen max. 1,50 m betragen. 3. Der Grundriss des GebÃ¤udes ist rechteckig ...
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5. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

4 Abs. 1 wird in der bisherigen Form aufgehoben und durch folgenden neuen Â§4 Abs. 1 ersetzt: â€ž(1) Die GrabgebÃ¼hr betrÃ¤gt pro GrabstÃ¤tte fÃ¼r a) eine GrabstÃ¤tte ...
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Satzung fÃ¼r die Erhebung 

15â€“20 v. H. 0,437 v.H. Ã¼ber 20 v. H. 0,625 v.H.. Â§ 4 Entstehen, Veranlagung ... hat am 15. August jeden Jahres eine Vorauszahlung zu entrichten. Wer die zur.
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8. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren fÃ¼r die Benutzung seiner. Bestattungseinrichtungen sowie fÃ¼r damit.
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7. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

4 Abs. 1 wird in der bisherigen Form aufgehoben und durch folgenden neuen Â§4 Abs. 1 ersetzt: â€ž(1) Die GrabgebÃ¼hr betrÃ¤gt pro GrabstÃ¤tte fÃ¼r a) eine GrabstÃ¤tte ...
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Ergebnis des Markterkundungsverfahrens des Marktes Wertach im 

http://www.markt-wertach.de/aktuelles/neues/breitband-2014.html. 1 BerÃ¼cksichtigt wurden nur diejenigen AusbaumaÃŸnahmen durch einen privaten Anbieter, ...
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Satzung fÃ¼r die Erhebung einer Kommunalabgabe zur AbwÃ¤lzung ... 

Die Abgabe wird nach der Zahl der Einwohner auf dem GrundstÃ¼ck berechnet. MaÃŸ- gebend fÃ¼r die Zahl der Einwohner ist der 30. Juni des Kalenderjahres, fÃ¼r ...










 


[image: alt]





Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags 

Aufgrund des Art. 6 des Kommunalabgabengesetzes erlÃ¤sst der Markt Oberstdorf folgende. Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags. Â§ 1.










 


[image: alt]





Satzung fÃ¼r die Erhebung des Kurbeitrages ab 01.01.2017 

01.01.2017 - Zahl der Personen zu melden, die ihre Kuranstalt besucht haben und kurbeitragspflichtig waren, aber nicht im Markt Wertach Ã¼bernachtet ...
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Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags 

(2) Zur Bestimmung des Vorteils dienen der einkommen- oder kÃ¶rperschaftsteuerpflichtige Gewinn und der steuerbare Umsatz innerhalb eines Kalenderjahres.
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Satzung fÃ¼r die Erhebung des Kurbeitrages ab 01.01.2017 

01.01.2017 - b) fÃ¼r Kinder vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr: 0,75 â‚¬ c) fÃ¼r SchÃ¼lerinen und SchÃ¼ler wÃ¤hrend einer schulischen ...
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Page 1 Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die fÃ¶rmliche Festlegung ... 

14.06.2012 - Das insgesamt 29,17 ha umfassende Gebiet wird hiermit fÃ¶rmlich als. Sanierungsgebiet festgelegt und erhÃ¤lt die Bezeichnung â€žInnerer Marktâ€œ.
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1. Satzung zur Ã„nderung Satzung Ã¼ber die Erhebung einer ... 

Als Wohnung gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die nicht oder nur gelegentlich ... In Â§ 4 wird folgender Absatz 4 neu eingefÃ¼gt:.
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Bekanntmachung des Marktes Oberstdorf Verordnung des Marktes ... 

22.01.2009 - vom 22.01.2009. Zum Schutze des Orts- und Landschaftsbildes und seiner Natur-, Kunst- und Kulturdenkmale erlÃ¤sst der Markt Oberstdorf ...
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Verordnung des Marktes Wertach Ã¼ber das freie Umherlaufen von ... 

07.05.2003 - c) Hunde, die zum HÃ¼ten einer Herde eingesetzt sind, d) Hunde, die die fÃ¼r Rettungshunde vorgesehenen PrÃ¼fungen bestanden haben und ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














